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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DEGJLiLNQRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

. .
VOM

. 18. Mai 1982
. Nr. 1475

LOSTORF : Genehmigung des Strassen— und Baulinienpianes
“Trottenackerstrasse Nordt .Lbweisung der
Beschwerden

.

Die Einwohnergemeinde Lostorf unterbreitet dein Regierungs
rat den Strassen— und Baulinienplan “Trottenackerstrasse
Nord zur Genehmigung.

.

Der Regierungsrat stellt fest und zieht in Erwägung:

Der Plan wurde erstmals in Jahre 1970 öffentlich aufgelegt.
Er wurde den Regierungsrataber erst iii Dezember 1930 zur
Genehmigung unterbreitet. r‘iit Schreiben von5. Januar 1981
;rurde der Gemeinderat von Eau-Departenient darauf auftierk—
sarn gemacht, dass eine Genehriigung des Planes, der vor so
langer Zeit aufgelegen hat, aus GrUnden der Rechtssicher
heit nicht i5glich sei. Daraufhin wurde der Plan ein
zweites Mal in der Zeit von 9. März bis o. April 1981
bffentlich aufgelegt.

Dagegen gingen sechs Einsprachen ein, welche voi Gereinde—
rat an seiner Sitzung vorn 14. Septeber 1981 ganz oder
teilweise abgewieen wurden. Geg diese BeschlUsse fUhrn
Beschwerde beim Regierungsrat:
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a) I4ax Brtigger-ZUrcher, beira Rössli 285, 4654 Lostorf

b) Jörg Allemann—Haupts, bein Rössli 587, 4654 Lostorf

. c) Kurt Jekor, 11-1 der y 29, .
L.612 Wangen b. Olten

d) Josef U1richStrub, Hauptstrasse 34, 4651k Lostorf

o) I1ax Peior—13rLiggor, Trottonackerstrasse 398, 4654 Lostorf

f) Drieclrich Iio11otEger, Kornscheuno 29, 4654 Lostrof

bimt1icho BeschwerdofUhrer beantragen, den Plan nicht zu

genehmigen. Der Gerieindert verlangt ‚ die Beschwerden

seien abzuweisen. 0

An 7 . Januar 1982 fUhr e daa Bu—Departeent

einen Lngonschein nit Partoivorhancuung durch.

i.lit Schreiben vorn 18. Januar 1982 stellt Herr Josef

Ulrich - iiyi .IJamon snt.iicher . Beschwerdeführer nachträlich

noch das Begehren, es sei die Planung ‘einzufrioren, da

mit alle Möglichkeiten offen gehalten ‘rUrden. Der Gcrieinde

rat verlangt in seiner Stellungnahme, die Beschwcrden.zu

behandeln und abzuweisen sowie dei‘i Plan zu genehuigen.

ii. 0

1 • Säntli che Bes chwerdeftihrer s md als Grunde igentürier

von der Planu±!g betroffen und deshalb zur Beschwerdo

führung legitimiert. Auf die rechtzeitig eingereichten

Beschwerdeii ist deshalb grundsätzlich einzutreten.

2. Vorweg ist über das nachträgliche Begehren der Dc—

schvierdeführor zu entscheiden, es seirn die Planung

Teinzufrieren, resp. zu sistieren. Sie begründen dies

u.a. damit, dass ie in den nächsten-Jahren ihre Grund

stücke nicht weiter Uberbauen wollen. Als Vergleich

hätten sie in letzter Zeit Unterlagen über Planung,

/



‚ Subvontionierung und AusfUlirung von Aufträgen durch die
staatlichen Stollen in Gebiet Gösgoramt angelegt. Die
Beschwordoführer drohen ‚ falls ihr Begehren abgoiriosen
wUrde, t?nit allen Ilittoln und Unterlagen auf breiter
Basis weitorzufahren1.

ilach § 10 Bauesetz (3auG) hat die Einwoimorgericinde die
Ortsplanung befördorlich durchzuftihren . § 30 3auG ver
pflichtet sie ferner, die Erschliessung der Baugebiete
in Uebereinstiumung n‘iit deii Zonenpian durch P1.ne und
Reglemente ‘u.a. tiber die Verkehrsanlagen zu ordnen.
Nach § 139 BauG ist die rschiiesstu2g nniich eine
rechtliche Voraussetzung fUr die rtei1ung der Baube
willigung. Sie hat sich nach den Nutzungsplänen zu
richten ( 99 BauG). Zudem bestimrit § 101 BauG,‘ dass
die Geneinde ihre Bauzone 1. Etappe innert 15 Jahren
nach Erschlies sungspro gramn und baulicher ntrick1uiig
zu erschliessen hat, Uri dieser Verpflichtung nachkonnen
zu k5nnen, muss sie. ctUrlioh zuerst die Erschiiessungs
pläne bereitstellen. Die BegrUndung der Beschierde
fUhrer, selber nicht bauen zu wollen, ist nicht stich
haltig. L.bgesehen davon, dass der vorliegende Plan auch
die verkehrsnässige Erschliessung eines ganzen Gebietes
aufzeigt, ist die Gemeinde unabhängig vorn momentanen
Bauwillen der Grtu-ideigenttiuer gesetzlich dazu ver
pflichtet, die Erschliessung ihrer Eauzcne, insbosöndere
der 1. Etappe, in iiutzungsplnon aufzuzeigen und dait
sicherzustellen.

Aus diesen GrUnden. ist das Begehren um Sistierung der
Planung abzureisen.
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Den Beschwerdeflihrorri nuss n dieser Stelle auch deutlich

mitgeteilt worden, dass ihre unklare Drohung vbllig

falsch an Platze ist. Dieser Angelegenheit ist an dieser

Stolle nicht weiter Beachtung zu schenken, zunal auch

nicht klar ist, ras die Besch‘rcrde:Uhrer mit ihren An—

deutungen minen.

:3. Nach § 18 BauG entscheidet der Regicrungsrat Uber Be—

schrerden und Uberprtift die Pläne auf ihre Rocht— und

ZweckniässigkoitQ Iur Pltno, die rechtswidrig oder 0
offensichtlich unzweckLiässig sind, weist er an die

Gemeinde zurück. In diesen Sinne gilt es, die vor—

liegende Planung zu UberprUfon.

4. Der Plan sieht eine parallel zur Kantonsstrasse vor—

laufende 5 in breite Erschliessungsstrasse zwischen der

Kellongasse und Buechlenstrasse (Kreuzrain) vor. Die

Strass e hat printr Erschliessungsfunktion ‚ indei:i beid—

seits je eine Bautiofe der Johnzone T 1 — 2 erschlossen

wird, Sie ist ferner als Fortsetzung der bereits rechts—

kräftig ausgeschiedenen Trottenackorstrasse SUd go—

dacht.

5. Gegen die Strasse als solche wenden sich die Beschrerde—

fUhrer Ulrich, Peier und Mollet. Sie halten die Planting

fUr überflüssig, cIa sie bereits erschlossen seien. Für

den ‘reitoren Inhalt ihrer Beschwerden wird auf die Akten

verwiesen und in folgenden, soweit n5tig, Bezug. ge—

noni:ien.

Es trifft zu, dass säntliche bestehenden Liegenschaften,

darunter jene der Beschwerdeführer, heute,toils.-iiit

Privatstrassen, verkehrsuässig erschlossen sind. Ir!1

vorliegenden nrdlichon Trottenackergebiet ist heute
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aber der grössere Teil der nig1ichon Bauparzellen noch

nicht üborbaut. Insbosondorc für diese Grundstücke hat

die Gonoinde eine ziockr.iässigo rschiiosstu‘ig aufzu

. .

zeigen. Nach Auskunft des kantonalon Tiofbauamtes und
. auch nach dorn Ji1Ien dor Goneinde sind weitere private

Zu-. und Vegfahrten auf die ICrmtonsstrasse, wie sich

dies die BeschwordefUhrer vorstellen, unerwUnscht.

..“ . . Es liegt durchaus in 2rinessen der Gereinde, die an die

. Koinzono • angrenzende ohnzone T 1 — 2 in der vor1ieenden

Ucise zu erschliessen, Die Planung ist nicht ;offorSichtlich

unzweckraässig ‚ da beidseits der Strasse je . eine Bautiefe

..

darauf gleichmässig erschlossen werde kann.

Die Beschwerdeflihrer halten die Strasse aber aUCh .dos

halb fUr unnötig, weil heute nicuand bauen rolle.

Dieses Argunont ist aus folgenden Grtinden nicht s.tich

haltig:
. :

Wie bereits eingangs dargelegt, ist die Gemeinde ver

p±‘liciitot, die Erschliessungsanlagen in ihrer Bauzone,

insbesonders der 1. Etappe, in Iiutzungsplänen aufzu-

zeigen. Diese Pflicht gilt unabhängig von ]3aturillen der

einzelnen GrundeigentUrier . s geht hier ja auch

lediglich um die. planliche Sicherstellung.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die von der

Gecieindo getroffene Lösung eine georclno.t.e Erschliessung

ge‘rhrleistet.. Sie ist weder Uberflüssig noch offen

sichtlich . unzweckmässig.

Die Beschwerdeführer halten die geplante Strasse auch

deshalb fUr unzweckrssig, weil die Anstsser danach

nur noch auf grossen Umweg ins Dorfzentrun (Postplatz)
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gelangen könnten, dies-weil die Ausfahrt beim Restaurant

Kreuz aufgehoben rerdo.

Es trifft zu, dass nach den Bau der Trottenackerstrasse

die Pusfahrt bei der EinnUndung des Kreuzraines in die

Kantonsstrasse aufgehoben rerden soll. Es soll kUnftig

]inbahnverke1ir herrschen, indoia nur noch die Einfahrt

bestehen bleibt. Damit wird der Jog ins Dorfzentrum,

zui:iindost ijt Fahrzeugen ‚ für gewisse Anstösser zweifel

los länger. Dies ist aber kein Grund dafür, die rUck— 0
wirtie Erschliessung als offensichtlich unzweckässig

zu bezöichnen. Die fragliche usfahrt auf die Kantons—

strasse . wird närlich wegen ihrer UnUbersichtlichkeit

und Gefährlichkeit, nicht.zuletzt zun Schutze der Ln—

wohner selber, aufgehoben. Es ist deshalb für die

Betroffenen durchaus zumutbar, aus Verkohrssichorheits—

grUnden einen etwas längeren Weg in Kauf zu nehmen • Ii

übrigen ist diese Vorkehrsmassnahrie als solche nicht

Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Auch dieser

Einwand gellt fehl.

Schliesslich bezeichnet Herr Pollet diese Strassen—

planung als Verschandelung der Kernzone. Auch dieser

Einwand ist unbegrUndet. Abgesehen davon, dass die Kern—

zone von dieser Planung gar nicht tangiert wird, ist

in keiner Ueise ersichtlich oder dargetan, treshalb

sie dadurch verschandelt werden soll. Zweifellos.

stellen Strassen nicht den schnsten Anblick dar. Sie

sind aber, wie bereits dargetan, unungnglich iu‘id

kinnen nicht schon zui:1 vornherein als Verschandelung

der uuliegenden Gebiete gesehen worden.



Es kann entgegen der Auffassung von Herrn Mollet auch
nicht behauptet rerden, dass durci: die Strasse seine
Liegenschaft, die Kornscheune vörschandelt werde. Um
die Kornscheune möglichst zu schonen, hat der Ge12einde
rat im Einspracheverfahren den Radius bei der Einmündung
der Trottenackerstrasse von 3m auf 6 n reduziert. Zudem
rurde auch hier eine Vorbaulinie gewahrt, weshalb der
Eingiff in das Grundeigentum von 1-errn Moilet durchaus
zumutbar ist.

Aus all diesen Gründen sind die Beschwerden der Herren
Ulrich, Peier und Iollet abzuweisen.

6.a Gegen die LinienfUhrung.. der Strasse im nördlichen Ee
reich wenden sich die Herren Allenann und

Q&r-:,-, Diese sei für sie unzumutbir Herr Brügger be
mängelt vor allen, dass sein Garten verloren gehe und
seine Liegenschaft entwertet werde. Auch Herr Allemann
befürchtet eine Entwertung seiner Ferienbungalows und
eine Beeinträchtigung der Ruhe seiner ICur bzw. Ferien
gäste. Herr Jeker bemängelt schliesslich den Verlust
einer vernünftigen Baurealisierung durch die vorge
sehene Landreduzierung und die einzuhaltenden Grenzal>
stinde. L.lle drei BeschjerdefUhrer wären aber mit einer
Linienführung östlich der Liegenschaften ErU‘ger und
Allemann (Bungalows ) einverstanden.

Es gilt einzuräumen, dass die geplante Strasse zum- Teil
erheblich in die bisherigen Verhältnisse eingreift
Tatsächlich verliert Herr Brügger einen wesentlichen
Teil seines Gartens (GB Lostorf Nr. 555). Sein Haus



bleibt aber ausserhalb der Baulinie. Herr Alleuann

hat sich beim Bau seiner vier Ferienbungalows auf GB
Lostorf Hr. 556 bereits an die damals noch nicht rechts
kräftige Baulinie gehalten. Soiit wird nur sein Tohnhaus
auf GB Lostorf i‘Tr, 557 von der Eaulinie leicht betroffen.

Js wurde ihm hier aber eine Vorbaulinie gewährt. Das

Grundstück GB Lostorf Nr. 560 von I-Ierrn Jeker wird

schliesslich ohne ‘Zweifel in seinen bisherigen Be

bauungsn5glichkeiten eingeschränkt. Es bleibt aber den

noch tiberbaubar. Ueber eine allfällige Wertverrinderung, 0
wie dies die ]3eschwerdefUhrer geltend machen, ist in

ScNitzuiigsverfahren zu entscheiden.

Die LinienfUhrung kann nicht als offensichtlich unzweckmässig
bezeichnet werden. Aus Gründen der Planung ist dar

nichts zu berängeln. Die Linienführung achtet daraüf,

dass sämtliche angrenzenden Grundstticke Uberbaubar

bleiben und dass auch die bestehenden Liegenschaften

ohne grossen Aufwand darauf erschliessen können. Der

Vorschlag der Beschwerdeflthrer, die Strasse weiter

östlich durchzuführen, ware zwar denkbar, steht aber

ausser Diskussion, denn der Regierungsrat hat in

seinen Genehnigungsverfahren nur die von der Geneinde

im ordentlichen Verfahren erlassene Planung zu Uber

IDrUfen. Den BeschwerdefUhrern kann aber den.och ent

gegengehalten werden, dass die von ihnen vorgeschlagene

LiaienfUhru:ag keine Vorteile bringt. In Gegenteil, der

Abstand zwischen der Trottenackerstrasse und der

östlich gelegenen Wartenfelsstrasse wurde zu klein und

jener gegen die iCantonsstrasse zu gross. Zuden wUrden

dadurch zum Teil andere GrundeigentUme in gleicher

Weise betroffen wie die BeschwerdefUhrer heute. Das

Grundstück GB Lostorf Nr. 988 wUrde beispielsweise

in seiner Ueberbaubarkeit erheblich schwerer betroffen



als
jenes voi Herrn Jeker. .

Aus diesen GrUnden erwei3en sich auch. die Beschwerden

der Herren Brüger, Allenann und Jei:er als nicht stich

haltig und sind deshalb abzuweisen,

7. Nachdem sämtliche Beschwerden abzuweisen sind, steht

der Genehmigung des Strassen— und Baulinienplanes

Trottenackerstrasse Nord nichts mehr im Wege.

Ge:iss dem Ausgang des Verfahrens haben die Beschwerde—

fUhrer ‘die iCosteia ‘(inkl. EntscheidgehUhr) von je

Fr. 150..—— zu bezahlen.. Die geleisteten Kostenvor—

schUsse von je Fr. l5O.-— sind zu vorrechnen.

Es wird

. .

beschlossen:

1. Der Strassen— und Baulinienplan Trottenackerstrasse Nord

der Einwohnergeneinde Lostorf wird genehmigt.

2, a) Die Beschwerden der Herren IIax ErUgger—ZUrcher,

Jörg Alleuann—.Haupts ‚ Kurt Jeker ‚ Josef Ulrich—

Strub, IIax Peier—BrUgger und Friedrich iiollt—

Egger werden abgwiesen. .

h) Die Beschwerdeführer haben die Kosten des Verfahrens

(il. Incsche13ebL!ar) voa je Fr. 150.—— zu be—

zahlen. Die g&eisteten Kostenvorschüsse gleicher

Höhe werden verrechnet.
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EG Lostorf

Genehffigurigsgebilhr Fr. 2OO.- Kto.. 2000—451.00
Publikationskosten. Fr. 18.-— Kto. 2020—435.00

Fr. 218.—— (Staatskanzlei Nr. 148 ) 1.K

Der Ltaatsschrejbor

;
A, <‘

Bau—Departement ( 2 ) Ba

0 Hochbauariit (2)

Tiefbauamt (2)

Amt flur Wasserwirtschaft (2)

Rochtsdienst Bau—Departement (Ba) (5)
Departor.aontssekretr

.

Amt fUr Rauniplanung (3 ) ‚ itLkton und 1 j]an
‘Ksbauanit II, 4600 Olten, uiti.gpn.?lan foib.ätqrJ

Amtschreiberei Olteri—Gözgen, 4600 Olton, mit 1 gon. Plan
:];g

Finanzverwaltung (3)
Finanzverwaltung/Buchhaltung (2)

Sekretariat der Iatasterschatzung (2)

AL1iiiannant der EG, 4654 Lostorf,
EINSCHREIBEN .

Bauverwaltung der EG, 4654 Lostorf,
.. „

_

IngenieurbUro J•W• Kyburz, Dornacherstr. 8, 4600 Olten
Hrn. Tiax BrUggor—Zürcher, bein FUissli 285, 4654 Lostorf

. EINSCHREIBE1‘.T
Hrn. Jörg llei:ann—Haupts, bein Rössli 537, 4654 Lostorf

.- EINSCHREIBEIT
rirn. Kurt Jeker, In der Ey 29, 4612 Jangen b. 0lten/EINSCHPEIBEI
Hrn. Josef Ulrich—Strub, IIauptstr. 34, 4654 Lostorf/EINSQEIi
Hrn. Max Peier—Brügger, Trottenackerstr. 390, 4654 Lostorf

. - EINSCHREIBEN
Hrn. Friedrich Ilollet—Egger, Kornscheune 29, 4654 Lostorf

E INSCI IRE IBEN

Jritsb1attPublikatLon: Der Strassen und Baulinienpian Trotten
ackerstrasse Nord der Einwohnergeneinde
Lostorf wird genehmigt.
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